
Im Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen, das erst im April
2004 mit Ergänzungen des Vermittlungsausschusses ab-
schließend verabschiedet wurde, ist die Handschrift einer
neoliberalen Politik der Umverteilung der Ressourcen im
Sozial- und Gesundheitssystem zulasten benachteiligter
Personengruppen, insbesondere älterer, behinderter und
chronisch kranker Menschen, deutlich ablesbar. Folgende
wesentliche Änderungen verdeutlichen dies:

• die Mindest-Beschäftigungsquote wird ab dem 1. Ja-
nuar 2004 dauerhaft auf fünf Prozent statt der ur-
sprünglich vorgesehenen sechs Prozent abgesenkt,

• der besondere Kündigungsschutz für schwerbehin-
derte Beschäftigte verschlechtert sich in Fällen von Be-
triebsstilllegungen und Insolvenzverfahren,

• der besondere Kündigungsschutz gilt zukünftig erst ab
Festsstellung der Schwerbehinderteneigenschaft bzw.

auch schon nach Antragstellung,
wenn der Bescheid nicht durch
fehlendes Mitwirken des Antrag-
stellers verunmöglicht worden ist,

• die geplante Einführung einer
Ausbildungsquote für schwerbe-
hinderte Menschen von fünf Pro-
zent erfolgt nicht,

• der Zusatzurlaub wird eingeschränkt.

Dabei sind auch bei diesem Gesetzesprojekt durch den
Einfluss der Opposition im Vermittlungsausschuss weitere
Verschlechterungen bewirkt worden. Umso dringlicher ist
es, eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen
im Arbeitsleben mit den im Gesetz geänderten und neuen
Instrumenten der Kündigungsprävention und des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements nach § 84 SGB IX und
mit den Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der
betrieblichen Interessenvertretung zu unterstützen und
voranzutreiben. 

1. Der Präventions-Paragraf

1.1 Entstehungsgeschichte und Änderungen 

Um die Vorbeugung vor Kündigung auszubauen kamen
mit dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX vom 19. Juni 2001 im
§ 84 SGB IX gegenüber dem früheren § 14 c des Schwer-
behindertengesetzes (SchwbG) einige Detailregelungen
hinzu: Neben der Interessenvertretung, die bei Beschäfti-
gungsschwierigkeiten eingeschaltet wird, wurde nun er-
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Geänderte Kündigungsprävention und neues betriebliches 

Eingliederungsmanagement im SGB IX – nicht nur für behinderte

Beschäftigte, auch für längerfristig Kranke

Von Werner Feldes

Bereits knapp drei Jahre nach der grundlegenden Neugestaltung des Behindertenrechts hat die Bundesregierung

mit dem (rückwirkend) zum 1. Januar 2004 in Kraft getretenen „Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Be-

schäftigung schwerbehinderter Menschen“ einen Richtungswechsel in der Behindertenpolitik vollzogen. Er ist

gekennzeichnet durch Deregulierung, Abbau des sozialen und rechtlichen Schutzes und durch eine deutliche wirt-

schaftliche Entlastung der Arbeitgeber. Die gesellschaftlichen und gesetzlichen Verpflichtungen für die Beschäf-

tigung behinderter Menschen werden aufgeweicht und abgebaut.1 Aber: Die erste Novelle des SGB IX enthält im-

merhin auch eine beachtliche Weiterentwicklung bei der Kündigungsprävention. Und: Durch die Einführung eines

neuen betrieblichen Eingliederungsmanagements – auch für (langzeit-)kranke Beschäftigte – unter Mitwirkung

der betrieblichen Interessenvertretung wird der präventive Ansatz gestärkt. Der folgende Beitrag beleuchtet die

neuen Regelungen ausführlich. Sie könnten sonst durch ihre Platzierung im Recht behinderter Menschen von

manchem Betriebs- und Personalrat oder Personalverantwortlichen übersehen werden. 
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gänzend die Einschaltung des Integrationsamtes (IntA) ge-
regelt. Absatz 2 verpflichtet Arbeitgeber und Interessen-
vertretung, Integrationsamt und Servicestelle (§ 22 SGB
IX) zu einer abgestimmten Vorgehensweise für Fälle drei-
monatiger und längerer Arbeitsunfähigkeit von Beschäf-
tigten bzw. bei gesundheitsbedingter Gefährdung des Ar-
beitsverhältnisses. Die Vorschrift galt auch für behinderte
bzw. von Behinderung bedrohte (§ 2 Abs. 1 SGB IX) Be-
schäftigte. Die vorgesehenen Präventionsmaßnahmen
standen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der betrof-
fenen Person.

Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen wird die bishe-
rige Verfahrensregelung zur betrieblichen Prävention im
Sinne von „Rehabilitation statt Entlassung“ durch ein um-
fassendes Eingliederungsmanagement ausgebaut.2 Dazu
wird die bisherige Regelung des § 84 SGB IX Abs. 2 (siehe
„Der neue Präventions-Paragraf im SGB IX“) präzisiert, er-
weitert und betriebsnäher ausgestaltet. Und vor allem:
Der Zeitpunkt für die Intervention des Arbeitgebers zur
Durchführung betrieblicher Präventionsmaßnahmen wird
auf den Ablauf der Lohnfortzahlungsfrist – also nach sechs
Wochen Arbeitsunfähigkeit – festgelegt. Als Interventi-
onsanlass zählt nun auch wiederholte Arbeitsunfähigkeit
innerhalb eines Jahres. Außerdem wurde der Präven-
tions-Paragraf um den Abs. 4 erweitert, der die Förderung
der Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmana-
gements durch Prämien- und Bonuszahlungen der Reha-
bilitationsträger und der Integrationsämter vorsieht. 

1.2 Allgemeiner Inhalt 

Nach Abs. 1 des § 84 SGB IX hat der Arbeitgeber bei Ein-
treten von Schwierigkeiten, die zur Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses schwerbehinderter Beschäftigter führen
können, frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung, die
in § 93 SGB IX genannten Interessenvertretungen sowie
das Integrationsamt einzuschalten. Die frühzeitige Ein-
schaltung hat zum Ziel alle möglichen Beratungs- und fi-
nanziellen Hilfen, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt
werden können und mit denen das Arbeitsverhältnis dau-
erhaft gesichert werden kann, zu erörtern.

Absatz 2 schafft eine Verfahrensregelung, damit frühzeitig
gesundheitsbedingte Gefährdungen des Arbeitsverhältnis-
ses abgewendet werden können. Die Vorschrift stellt die
Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments bei gesundheitlichen Störungen sicher. Ist der Be-
schäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klären
der Arbeitgeber, die Interessenvertretung nach § 93 SGB
IX – bei schwerbehinderten Menschen zusammen mit der
Schwerbehindertenvertretung – und, soweit erforderlich,
unter Hinzuziehung der Werks- oder Betriebsärzte mit Zu-
stimmung und Beteiligung des Betroffenen, wie die Ar-
beitsunfähigkeit möglichst überwunden werden kann und
welche Leistungen und Hilfen zur Unterstützung des Ar-
beitnehmers erforderlich sind. Gemeinsame Servicestel-
len oder Integrationsämter werden hinzugezogen, wenn
es um die Abklärung von Leistungen zur Teilhabe oder be-
gleitende Hilfen im Arbeitsleben geht. Diese Stellen wir-
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Der neue Präventions-Paragraf im SGB IX 

Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; 
Rechte der schwerbehinderten Menschen

§ 84

Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von perso-
nen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkei-
ten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhält-
nis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen
können, möglichst frühzeitig die Schwerbehinderten-
vertretung und die in § 93 genannten Vertretungen so-
wie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Mög-
lichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur
Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erör-
tern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden
können und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungs-
verhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden
kann.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbe-
hinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehin-
dertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeits-
unfähigkeit möglichst überwunden werden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsun-
fähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten
werden kann (betriebliches Eingliederungsmanage-
ment). Soweit erforderlich wird der Werks- oder Be-
triebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr
gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art
und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten
Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe
oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht,
werden vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen
Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftig-
ten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken
darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hil-
fen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des
§ 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige In-
teressenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbe-
hinderten Menschen außerdem die Schwerbehinder-
tenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie wa-
chen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser
Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

(…) 

(4) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter
können Arbeitgeber, die ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement einführen, durch Prämien oder ei-
nen Bonus fördern.

2 vgl. Arbeitspapier des BMGS „Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
für schwerbehinderte Menschen“ vom 14.04.2003



ken auch darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen
oder Hilfen innerhalb der dreiwöchigen Frist nach § 14
Abs. 2 Satz 2 SGB IX erbracht werden. 

Absatz 4 schafft für die Rehabilitationsträger und die Inte-
grationsämter die notwendigen rechtlichen Voraussetzun-
gen, damit sie für Arbeitgeber, die ein betriebliches Ein-
gliederungsmanagement einführen, besondere Förderleis-
tungen in Form einer Prämie oder einer Bonuszahlung
erbringen können. 

1.3 Zweck der Regelung

Es ist Zweck der Regelung, Arbeitsplätze schwerbehin-
derter, behinderter und von Behinderung bedrohter Be-
schäftigter besonders abzusichern, indem die Arbeitgeber
und die Interessenvertretung verpflichtet werden, vor 
einer Gefährdung des Arbeits- und Beschäftigungsverhält-
nisses aus gesundheitlichen und sonstigen Gründen ge-
meinsam Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Die Vor-
schrift soll dazu dienen, dass die betrieblichen und außer-
betrieblichen Akteure der Teilhabesicherung behinderter
Menschen dieses betriebliche Instrument nutzen, um
früher als bisher gegen den drohenden Verlust des Ar-
beitsplatzes behinderter ArbeitnehmerInnen vorzugehen
und damit die Arbeitslosigkeit behinderter Mensch zu ver-
meiden. Dazu ist es wichtig, Schwierigkeiten verschie-
denster Art und unterschiedlichster Ursachen (personen-,
verhaltens- oder betriebsbedingte) frühzeitig zu erkennen
und zu beheben. Die Kündigungsprophylaxe wird inhalt-
lich deutlicher auf die Ursachen der Arbeitsplatzgefähr-
dung bezogen und zeitlich früher dem Verursachungsge-
schehen an den Arbeitsplätzen zugeordnet. Die Regelung
leistet damit auch einen konkreten Beitrag, die im Einzel-
fall erforderlichen Hilfen und Leistungen zu bündeln, die
Leistungsträger zu koordinieren sowie die Hilfeplanung
effizient umzusetzen.

Im Abs. 2 wird die bisherige Verfahrensregelung zur be-
trieblichen Prävention zu einem wirksamen betrieblichen
Eingliederungsmanagement fortentwickelt, um insbeson-
dere durch Gesundheitsprävention das Arbeitsverhältnis
möglichst dauerhaft zu sichern. Die Beschäftigungssiche-
rung gesundheitsbeeinträchtigter und behinderter Be-
schäftigter durch Prävention und Rehabilitation wird zu
einer Pflichtaufgabe des Arbeitgebers und der Interessen-
vertretung. 

Die Förderung der Arbeitgeber durch Prämien- und Bo-
nuszahlungen der Rehabilitationsträger und der Integrati-
onsämter dient dem Ziel, die Einführung eines betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements durch einen wirt-
schaftlichen Anreiz – etwa bei den von ihnen zu tragenden
Anteilen der Sozialversicherung – zu honorieren.

1.4 Anwendungsbereich

Die Vorschriften des Abs. 1 gelten für schwerbehinderte
Menschen (§ 2 Abs. 2 SGB IX) und für ihnen gleichge-
stellte behinderte Menschen (§ 2 Abs. 3 SGB IX). Der Ver-
weis in Abs. 1 auf die Einschaltung der Schwerbehinder-
tenvertretung zeigt, dass nur die Gefährdung der Arbeits-

plätze dieses Personenkreises gemeint ist. Voraussetzung
für das Tätigwerden des Arbeitgebers und die Einschal-
tung der Interessenvertretung ist also, dass die betroffene
Person dem genannten Personenkreis zugehörig ist.

Etwas anderes gilt für den Abs. 2. Diese Vorschrift gilt zum
einen für den in § 2 SGB IX genannten gesamten Perso-
nenkreis, also die dort aufgeführten verschiedenen Grup-
pen behinderter Menschen: von Behinderung bedrohte,
behinderte, den schwerbehinderten Menschen Gleich-
gestellten, sofern sie dauerhaft oder wiederholt arbeits-
unfähig sind. Diese Vorschrift umfasst aber vor allem Be-
schäftigte, die nicht oder noch nicht zu diesem Personen-
kreis gehören. Das Tätigwerden des Arbeitgebers setzt
lediglich voraus, dass die betroffene Person in einem 
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis gem. §§ 73 Abs. 1
und 3 SGB IX und 102 Abs. 2 Satz 3 SGB IX steht und in-
nerhalb eines Jahres sechs Wochen oder länger bzw. wie-
derholt arbeitsunfähig ist. Andere oder zusätzliche Merk-
male, Eigenschaften oder Voraussetzungen sind für die
Teilnahme der betroffenen Person am betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement nicht erforderlich.

2. Die Kündigungsprävention 

2.1 Gefährdung des Arbeitsverhältnisses 
als Voraussetzung 

Nach Abs. 1 des § 84 SGB IX ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, bei erkennbaren Schwierigkeiten, die das Ar-
beitsverhältnis von schwerbehinderten und ihnen gleich-
gestellten Beschäftigten gefährden könnten, so frühzeitig
wie möglich die Schwerbehindertenvertretung, den Be-
triebs- bzw. Personalrat und das Integrationsamt einzu-
schalten. Um Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenab-
wehr einleiten zu können, muss gemäß § 84 Abs.1 und 2
das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis aus 
einem bestimmten Grund gefährdet sein. Die Vorschrift
gewinnt angesichts der Tatsache, dass die Kündigung
schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen trotz des beson-
deren Kündigungsschutzes relativ einfach ist, ihre spezi-
elle Bedeutung. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, früh-
zeitig gegen erkennbare Gefährdungen einzuschreiten,
zielt darauf, dass Schwierigkeiten bereits im Ansatz beho-
ben werden müssen, um die Kündigung erfolgreich zu
vermeiden. Ein Übergehen bekannter Beschäftigungspro-
bleme seitens des Arbeitgebers kann nicht toleriert wer-
den. 

Die Gründe für die Gefährdung des Arbeits- und Beschäf-
tigungsverhältnisses können vielfältig sein. Die Schwierig-
keiten müssen dabei konkret dargestellt werden, so dass
plausibel nachvollziehbar ist, dass sich ohne präventive
Maßnahmen die Beschäftigungssituation der behinderten
Person verschlimmern wird und mit einer Kündigung zu
rechnen ist. Das Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis
kann sowohl im Zusammenhang mit einer ordentlichen
Beendigungskündigung und bei einer Änderungskündi-
gung gefährdet sein. Die Schwierigkeiten, die in Abs. 1 ge-
nannt werden, umfassen personen-, verhaltens- und be-
triebsbedingte Schwierigkeiten. 
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Von personenbedingten Schwierigkeiten spricht man,
wenn der Arbeitnehmer aufgrund von Gründen, die in sei-
ner Person liegen, nicht mehr oder nur noch einge-
schränkt in der Lage ist, seine vertraglich geschuldete Ar-
beitsleistung zu erbringen. Dazu zählen z.B. eine man-
gelnde körperliche oder geistige Eignung, unzureichende
Kenntnisse und Fähigkeiten, eine Abnahme der Leis-
tungsfähigkeit, fehlende Arbeitserlaubnis oder Verbüßung
einer Haftstrafe. Die in der Praxis bedeutsamsten perso-
nenbedingten Schwierigkeiten sind auf krankheitsbe-
dingte Gründe zurückzuführen. Eine Krankheit ist dann
als Beeinträchtigung des Arbeits- und Beschäftigungsver-
hältnisses bedeutsam, wenn sie entweder eine dauerhafte
oder eine lang andauernde Arbeitsunfähigkeit zur Folge
hat oder wenn häufige Kurzerkrankungen auch in der Zu-
kunft erhebliche krankheitsbedingte Fehlzeiten erwarten
lassen oder wenn durch eine Krankheit erhebliche Leis-
tungsminderungen eingetreten sind. 

Von verhaltensbedingten Schwierigkeiten spricht man,
wenn ein vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers
Ursache für die Gefährdung des Arbeits- und Beschäfti-
gungsverhältnisses ist. Vertragswidrig verhält sich der Ar-
beitnehmer stets, wenn er schuldhaft und grundlos gegen
seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis verstößt. In der
Praxis kommen hierbei unzählige Möglichkeiten in Be-
tracht, die mit der Erbringung der Arbeitsleistung (z. B.
mangelhafte Arbeit) oder obliegenden Nebenpflichten
(z. B. wenn der Arbeitgeber nicht über eine Arbeits-
unfähigkeit in Folge einer Krankheit informiert wird) zu-
sammenhängen können. Zu den gravierendsten Pflicht-
verstößen gehören insbesondere strafbare Handlungen,
die der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber begeht
(z. B. Diebstahl, Unterschlagungen, Gleitzeitbetrug), aber
auch Beleidigungen oder ungerechtfertige Strafanzeigen
gegen den Arbeitgeber.

Das Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis des schwerbe-
hinderten Beschäftigten kann auch wegen betriebsbe-
dingter Schwierigkeiten in Gefahr geraten. Hierfür sind
unternehmerische, betriebliche oder wirtschaftliche
Gründe verantwortlich. Von betriebsbedingten Schwierig-
keiten spricht man, wenn „dringende betriebliche Erfor-
dernissen“ die Weiterbeschäftigung gefährden. Betriebli-
che Gründe sind jedoch nur dringlich, wenn der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer nicht mehr anderweitig auf einen
gleichwertigen, ggf. auch – nach einer Änderungskündi-
gung – schlechteren freien Arbeitsplatz im Betrieb be-
schäftigen kann.

2.2 Zeitpunkt des Tätigwerdens des Arbeitgebers

Mit der Regelung des Abs. 1 soll die betriebliche Vorbeu-
gung gegen Entlassungen ausgebaut werden. Die Vor-
schrift dient damit als „Steuerungsinstrument zur Früher-
kennung von Situationen, die in einer Gefährdung des 
Arbeitsverhältnisses enden können“3. Dies ist maßgeblich
für den Zeitpunkt des Tätigwerdens des Arbeitgebers. Er
ist verpflichtet beim Eintritt der Schwierigkeiten mög-
lichst frühzeitig ein gemeinsames Prüfverfahren mit der
betrieblichen Interessenvertretung und dem Integrations-
amt einzuleiten. Gegenstand der Prüfung ist zunächst der
Anlass des Tätigwerdens des Arbeitgebers, Art und Um-

fang der Gefährdung, der Zusammenhang zwischen Ge-
fährdungsursache und potenzieller Kündigung sowie in
der Hauptsache das Entwickeln und Aufzeigen von Pro-
blemlösungsmöglichkeiten. 

Der Arbeitgeber muss zu diesem Zweck möglichst früh-
zeitig tätig werden. Frühzeitig heißt: Unmittelbar nach-
dem der Arbeitgeber Kenntnis von den Schwierigkeiten
erhalten hat, die das Arbeits- und Beschäftigungsverhält-
nisses des schwerbehinderten Beschäftigten als gefährdet
erscheinen lassen, hat er gegenüber der betrieblichen In-
teressenvertretung und dem Integrationsamt (IntA) tätig
zu werden, 

• sodass Abhilfemaßnahmen nicht zu spät kommen, um
eine Kündigung zu vermeiden,

• dass das IntA die Möglichkeiten haben muss, die ge-
setzlichen Hilfen aufzuzeigen und 

• dass die betriebliche Interessenvertretung ausreichend
Zeit und Gelegenheit besitzt, geeignete, d.h. auf die
konkreten Schwierigkeiten bezogene Maßnahmen
vorzuschlagen.

2.3 Einschaltung von Schwerbehinderten-
vertretung, Betriebs- bzw. Personalrat 
und Integrationsamt

Die Schwerbehindertenvertretung, der Betriebs- bzw. Per-
sonalrat und das Integrationsamt sind an diesem Prü-
fungsverfahren unmittelbar beteiligt. Die Pflicht des Ar-
beitgebers zu ihrer Einschaltung bezieht sich darauf, dass
er sie über den Sachverhalt informiert und sie dadurch im
Rahmen ihrer sonstigen Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte Gelegenheit erhalten, die Angelegenheit
und die Umstände des Einzelfalls eigenverantwortlich zu
prüfen. Aus diesem Grund ist der Arbeitgeber verpflichtet,
die erkennbaren arbeitsplatzgefährdenden Schwierigkei-
ten zuerst mit der betrieblichen Interessenvertretung und
dem Integrationsamt zu erörtern. 

Dieses Prüfungs- bzw. Beteiligungsverfahren ist ein In-
strument des präventiven Kündigungsschutzes und kon-
kretisiert für die Schwerbehindertenvertretung zum einen
die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers gemäß § 95
Abs. 2 Satz 1 SGB IX. Danach muss der Arbeitgeber
pflichtgemäß die betriebliche Interessenvertretung in 
allen Angelegenheiten, die einen Einzelnen oder die
schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, un-
verzüglich und umfassend unterrichten und vor einer Ent-
scheidung hören. Insofern zählt die Unterrichtung der
Schwerbehindertenvertretung über arbeitsplatzgefähr-
dende Umstände, Anlässe und Ursachen schon aus dieser
Norm zu den wichtigsten und zentralsten Informationen,
um ein gefährdetes Beschäftigungsverhältnis im Interesse
einer dauerhaften Eingliederung und unter Zuhilfenahme
aller Sicherungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. Jedoch
verstoßen Arbeitgeber in der Praxis in vielen Fällen syste-
matisch gegen diese Unterrichtungspflicht.
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§ 84 SGB IX weitet diese Beteiligung der Schwerbehin-
dertenvertretung sachbezogen geringfügig aus. Das Erör-
terungsrecht des Abs. 1 geht über die Anhörung der
Schwerbehindertenvertretung zu den konkreten Umstän-
den des Einzelfalls hinaus; die Erörterung ist ihre stärkste
Beteiligungsform überhaupt. Sie geht über die Informati-
onspflicht hinaus und setzt die gezielte, rechtzeitige und
umfassende Vorinformation voraus, wenn der Arbeitgeber
beabsichtigt, eine Maßnahme zu treffen, die die Belange
schwerbehinderter Beschäftigter insofern betreffen, da Be-
schäftigungsprobleme abgebaut bzw. beseitigt werden sol-
len. Dazu muss der Arbeitgeber der Schwerbehinderten-
vertretung Gelegenheit zur Meinungsäußerung geben, da-
mit sie ihre spezifischen Erfahrungen und Kompetenzen
in den Problemlösungsprozess mit einbringen kann. 

Bei Verletzung der Anhörungs- und Erörterungspflicht
kann die Schwerbehindertenvertretung allerdings die In-
teressen der betroffenen schwerbehinderten Arbeitneh-
merInnen nicht ausreichend geltend machen. In jedem
Fall führt aber eine unterlassene Anhörung der Schwer-
behindertenvertretung zur Rechtswidrigkeit der Entschei-
dung. Diese ist vom Betroffenen vor Gericht festzustellen.
Für die Interessenvertretung schwerbehinderter Beschäf-
tigter im Betrieb empfiehlt es sich darüber hinaus, eine
verbindliche Vereinbarung zur Integration und Beschäfti-
gungssicherung im Sinne von § 83 SGB IX (Integrations-
vereinbarung) abzuschließen, die eine sorgfältige Prüfung
und Realisierung sämtlicher Erfolg versprechender Mög-
lichkeiten beinhaltet, um das Arbeits- und Beschäfti-
gungsverhältnis dauerhaft fortzusetzen. 

Die Einschaltung der allgemeinen betrieblichen Interes-
senvertretung bei personen-, verhaltens- und betriebsbe-
dingten Schwierigkeiten konkretisiert für den Betriebs-
bzw. Personalrat die Vorschriften des § 80 Abs. 1 Nr. 4 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) und des § 68 Abs. 1 Nr.
4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG). Da-
nach haben Betriebs- bzw. Personalräte im Kontext ihrer
allgemeinen Aufgaben auch die Eingliederung schwerbe-
hinderter Personen zu fördern.

Aus der Sicht des IntA konkretisiert sich mit seiner
gleichrangigen Beteiligung im Prüfverfahren des Abs. 1
eine allgemeine Aufgabe der begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX). Das IntA hat eine
beratende und unterstützende Aufgabenstellung bei der
Identifikation von Möglichkeiten und Hilfen zur Beseiti-
gung der Schwierigkeiten, bei der Entwicklung techni-
scher und arbeitsorganisatorischer Problemlösungen, bei
der Bereitstellung finanzieller Hilfen und bei der Einlei-
tung der erforderlichen Maßnahmen durch den zuständi-
gen Leistungsträger. Dabei ist das IntA bereits durch § 81
Abs. 4 SGB IX zur Unterstützung der Arbeitgeber bei der
Realisierung individualrechtlicher Ansprüche auf behin-
derungsgerechte Arbeitsgestaltung schwerbehinderter Be-
schäftigter verpflichtet. 

2.4  Möglichkeiten und Hilfen zur Beseitigung 
der Schwierigkeiten

Abs. 1 des § 84 SGB IX verpflichtet die beteiligten Akteure
dazu, alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehen-

den Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Lei-
stungen in die Prüfung und Erörterung einzubeziehen.
Die frühzeitige Prüfung von Präventionsmaßnahmen be-
zieht sich dabei zum einen auf die gesamte einklagbare
Gestaltungspalette des § 81 Abs. 4 und 5 SGB IX (Maß-
nahmen der beruflichen Bildung, behinderungsgerechte
Einrichtung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebs-
anlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisa-
tion und der Arbeitszeit, technische Arbeitshilfen, Teil-
zeitbeschäftigung) An relevanten außerbetrieblichen Hil-
fen stehen ferner zur Verfügung: Leistungen der Rehabili-
tationsträger zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 SGB IX),
Leistungen der Rehabilitationsträger an Arbeitgeber (§ 34
SGB IX), technische, finanzielle, Beratungs- und Betreu-
ungshilfen der Integrationsämter, der Integrationsfach-
dienste und der technischen Beratungsdienste (§§ 102,
109 SGB IX).

2.5 Umsetzung der Hilfen

Abs. 1 verpflichtet den Arbeitgeber nicht nur dazu, sämt-
liche in Frage kommenden Präventionsmöglichkeiten mit
der Schwerbehindertenvertretung, dem Betriebs- bzw.
Personalrat und dem Integrationsamt zu erörtern, son-
dern fordert auch die Einleitung und Umsetzung von
Präventionsmaßnahmen. Seiner Aufgabe, die Gefährdung
des Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisses abzuwen-
den, kann der Arbeitgeber nur dann gerecht werden,
wenn er die Präventionsmaßnahmen auch durchführt.
Der Arbeitgeber hat hierzu eine Mitwirkungspflicht.
Diese korrespondiert mit den allgemeinen Fürsorgepflich-
ten des § 81 Abs. 3 SGB IX und den Rechtsansprüchen
schwerbehinderter Beschäftigter auf barrierefreie und be-
hinderungsgerechte Beschäftigung. Indem er präventive
Maßnahmen durchführt, realisiert er diese Verpflichtun-
gen. Weigert er sich die Präventionsmaßnahmen durch-
zuführen, verletzt er diese Verpflichtungen und er trifft
Entscheidungen, die schwerbehinderte Menschen im Be-
trieb nach § 81 Abs. 2 SGB IX (Benachteiligungsverbot)
benachteiligen.

Während mit der Einführung des § 84 SGB IX vorder-
gründig die betriebliche Prävention ausgebaut werden
sollte, vertreten Gesetzgeber und Integrationsämter aller-
dings die Auffassung, dass Arbeitgebern die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses nach Nutzung aller Möglichkei-
ten nicht mehr zugemutet werden könne. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt schlägt der vermeintliche Zuwachs an
Beschäftigungssicherheit für schwerbehinderte Beschäf-
tigte genau in sein Gegenteil um. Sind alle Möglichkeiten
genutzt worden, ist die Aufrechterhaltung des Arbeitsver-
hältnisses für den Arbeitgeber aber dennoch nicht mehr
zumutbar, wird sich die Verfahrensdauer eines eingeleite-
ten Kündigungsschutzverfahrens bis zur Entscheidung
des Integrationsamtes gegenüber der Monatsfrist des § 88
Abs. 1 SGB IX erheblich verkürzen und die Integrations-
ämter werden dann in der Regel einer Kündigung zustim-
men. Der Gesetzgeber und die Integrationsämter gehen
von der Fiktion eines idealen Arbeitgebers aus, der bereit
ist, sämtliche Voraussetzungen, Verfahrensschritte und
denkbaren Problemlösungen, die mit der Vorschrift ver-
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bunden sind, frühzeitig und sorgfältig einzuhalten. Sie
verkennen damit aber die tatsächliche Beschäftigungsbe-
reitschaft vieler Unternehmen. 

3. Das betriebliche Eingliederungs-
management

Der Absatz 2 des Präventions-Paragrafen erweitert und
präzisiert die Verfahrensregelung des Abs. 1 für längerfris-
tig bzw. wiederholt arbeitsunfähig erkrankte Beschäftigte,
deren Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis aus gesund-
heitlichen Gründen gefährdet ist.

Nach den betriebsbedingten Kündigungsgründen, die
hauptverantwortlich für den Verlust des Arbeitsplatzes für
behinderte und nichtbehinderte Arbeitnehmer sind, stel-
len die Auswirkungen von Krankheit eine bedeutsame 
Ursache für Kündigungen dar. Die daraus resultierenden
Kosten der Sozialversicherung für Arbeitslosigkeit und
vorzeitigen Rentenbezug von Menschen mit Gesund-
heitsbeeinträchtigungen und Behinderungen sind im-
mens. Darüber hinaus verzeichnet die deutsche Volks-
wirtschaft – nach einer Studie der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahre 1998 –
allein infolge krankheitsbedingter Ausfalltage Produkti-
onsausfälle von jährlich etwa 45 Milliarden Euro. 

Die neue Vorschrift schafft eine Verfahrensregelung, damit
im Sinne von „Rehabilitation statt Entlassung" ein be-
triebliches Eingliederungsmanagement bei gesundheitli-
chen Störungen praktiziert werden kann. Der mit dem
Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen neu gefasste Abs. 2 eröffnet
den Betrieben und Verwaltungen erweiterte Handlungs-
möglichkeiten für Maßnahmen betrieblicher Prävention
und Rehabilitation. Die Vorschrift dient der Verbesserung
der Teilhabemöglichkeiten kranker und von Behinderung
bedrohter Menschen im Erwerbsleben und verpflichtet
die betrieblichen Vertragsparteien, Durchführungsrege-
lungen für ein betriebliches System des Rehabilitations-
und Eingliederungsmanagements zu entwerfen und zu
vereinbaren.

3.1 Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung 

Nach Satz 1 ist das Eingliederungsmanagement nicht auf
den Personenkreis der schwerbehinderten Menschen be-
grenzt, sondern umfasst alle betroffenen langzeiterkrank-
ten und wiederholt arbeitsunfähig erkrankten Arbeitneh-
mer. Voraussetzung ist nach Satz 1 das Vorliegen einer
mehr als sechswöchigen ununterbrochenen oder wieder-
holten Arbeitsunfähigkeit innerhalb eines Jahres.

Arbeitsunfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 Entgeltfortzah-
lungsgesetz und § 44  Abs. 1 SGB V ist ein Arbeitnehmer,
der infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert
ist. Eine Gefährdung des Arbeits- und Beschäftigungsver-
hältnisses aus gesundheitlichen Gründen kann verschie-
dene Ursachen haben, insbesondere wenn die bisherige
Beschäftigung oder Tätigkeit wegen Langzeiterkrankung,
wegen wiederholt länger andauernder Erkrankung oder
wegen häufiger Kurzzeiterkrankungen nicht (mehr) aus-
geführt werden kann.

3.2 Klärungspflicht des Arbeitgebers

Das betriebliche Eingliederungsmanagement beginnt mit
der Einschaltung der betrieblichen Interessenvertretung
gemäß § 93 SGB IX und bei betroffenen schwerbehinder-
ten Beschäftigten auch mit der Einschaltung der Schwer-
behindertenvertretung (SBV) und setzt die Zustimmung
der betroffenen Person voraus. Viele Abgänge in die Ar-
beitslosigkeit erfolgen immer noch aus Krankheitsgrün-
den. Auch werden die Integrationsämter vor Beantragung
einer Zustimmung zur Kündigung noch zu wenig einge-
schaltet, damit rechtzeitig präventive Maßnahmen ergrif-
fen werden können. Durch die gemeinsame Anstrengung
aller Beteiligten soll deshalb ermittelt werden, welche
Möglichkeiten der Gesundheitsprävention im jeweiligen
Fall geeignet sind, das Arbeitsverhältnis möglichst dauer-
haft zu sichern. Maßnahmen sind dann geeignet, wenn sie
den Gesundheitszustand mit dem Ziel stabilisieren und
fördern, 

• dass die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, 

• erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und 

• der Arbeitsplatz erhalten werden kann. 

3.3 Zustimmungserfordernis und Beteiligung 
des Betroffenen

Die Durchführung der Rehabilitations- bzw. Präventions-
maßnahmen sind von der Zustimmung, d. h. vom Willen
des Betroffenen und von seiner Beteiligung abhängig. Ge-
gen den Willen der Beschäftigten und ohne ihr direktes
Zutun durchgeführte Maßnahmen verstoßen zum einen
gegen das Prinzip der Selbstbestimmung behinderter
Menschen. Leistungen nach § 1 des SGB IX sollen ihre
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe an der
Gesellschaft fördern und von jeglicher Fremdbestimmung
frei sein. Zum andern verbietet sich ein solches Vorgehen
auch mit Blick auf die Motivation zur Mitwirkung und
den Erfolg der Maßnahme. In dieser Vorschrift kommt
ganz eindrücklich das Motto des Europäischen Jahres be-
hinderter Menschen 2003 zum Tragen, das dort hieß:
„Nichts über uns ohne uns“.

Im Übrigen kann der im Vorfeld des Gesetzgebungsver-
fahrens geäußerten Auffassung des Bundesministeriums
für Gesundheit und Soziale Sicherung nicht gefolgt wer-
den, dass nach dem Wortlaut des Satzes 1 die Arbeitgeber
die Schwerbehindertenvertretung und die betrieblichen
Interessenvertretungen nur mit Zustimmung und Beteili-
gung der betroffenen Person einschalten können. Diese
Meinung liefe auf eine unzulässige Einengung der Infor-
mationsrechte des Betriebsrates (BR) nach § 80 BetrVG
und der Unterrichtungsansprüche der Schwerbehinder-
tenvertretung nach § 95 Abs. 2 SGB IX hinaus. Der Be-
triebsrat bzw. die Schwerbehindertenvertretung haben
einen Anspruch darauf, vom Arbeitgeber über alle Ange-
legenheiten rechtzeitig und umfassend unterrichtet zu
werden, die in den Zuständigkeits- und Aufgabenbereich
des Betriebsrates bzw. der Schwerbehindertenvertretung
fallen. 

Aus dem ausdrücklichen Wortlaut der Regelung lässt sich
aber zweifellos das Erfordernis der Zustimmung und Be-
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teiligung der betroffenen Person an der Entscheidungsfin-
dung über Art, Umfang, Qualität und Zielsetzung der
Präventionsmaßnahmen des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements ableiten. Die Zustimmung und Mit-
wirkung der Betroffenen an der Erarbeitung „ihres“ qua-
lifizierten Eingliederungsplans ist auch erforderlich, wenn
der Betriebs- bzw. Personalrat oder die Schwerbehinder-
tenvertretung die Klärung verlangen. 

3.4 Einschaltung der betrieblichen 
Interessenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung, der Betriebs- bzw. Per-
sonalrat und die betroffenen Beschäftigten sind von An-
fang an und unmittelbar am betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement beteiligt. Dazu hat der Arbeitgeber
nach Ablauf der sechswöchigen Lohnfortzahlung bzw. bei
signifikant sich wiederholender Arbeitsunfähigkeit den
Betriebs- bzw. Personalrat und ggf. die Schwerbehinder-
tenvertretung zur Klärung einzuschalten. Zunächst hat
der Arbeitgeber die erkennbaren gesundheitsbedingten
Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des Beschäftigungs-
verhältnisses führen können und alle inner- und außerbe-
trieblichen Möglichkeiten der Beschäftigungssicherung in
die zwingend erforderliche Erörterung mit dem Betriebs-
bzw. Personalrat und ggf. mit der Schwerbehindertenver-
tretung einzubeziehen. Die anspruchsvolle Aufgabenstel-
lung besteht darin, gemeinsam mit dem betroffenen Be-
schäftigten eine Rehabilitations-/Präventionsbedarfs-
planung vorzunehmen und einen Hilfeplan für die
individuelle Maßnahmegestaltung zu erstellen. Die Vor-
schrift verlangt ferner nach Satz 3 vom Arbeitgeber, dass
er die betroffene Person oder ihren gesetzlichen Vertreter
zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobe-
nen und verwendeten Daten hinzuweisen hat.

3.5 Hinzuziehung der Werks- oder Betriebsärzte

Satz 2 von § 84 Abs. 2 SGB IX verpflichtet den Arbeitge-
ber im Bedarfsfall, den Werks- oder Betriebsarzt zur Pro-
blemabklärung und zur Maßnahmenplanung hinzuzuzie-
hen. Um die Arbeitsplätze chronisch kranker, behinderter
und von Behinderung bedrohter Menschen besser sichern
zu können, sollen Betriebsärzte und überbetriebliche
Dienste einen Teil der Einsatzzeiten nach dem Arbeitssi-
cherheitsgesetz für Beratungen über Leistungen zur Teil-
habe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben ver-
wenden. 

Im Einzelfall kann es erforderlich sein, dass der Werks-
oder Betriebsarzt im Auftrag der für das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement zuständigen betrieblichen Steu-
ereinheit (Integrationsteam) und mit Einverständnis des
Betroffenen Kontakt mit der gemeinsamen Servicestelle,
dem behandelnden Arzt bzw. mit der behandelnden Kli-
nik aufnimmt und für die Start-, Wiedereingliederungs-
oder Nachsorgephase den betrieblichen Handlungsbedarf
klärt und abstimmt. Bei einem sachgerechten und enga-
gierten Einsatz kann der Werks- oder Betriebsarzt einen
wichtigen Beitrag für eine bessere Verzahnung von medi-
zinischer und beruflicher Rehabilitation mit dem betrieb-

lichen Alltagsgeschehen erbringen. Er ist ein wichtiges
fachliches Bindeglied in der Wiedereingliederungsphase
nach stationärer medizinischer Rehabilitation. Mit seinem
ausgewählten Einsatz ist auch vermeidbar, dass berufliche
Reha-Träger am Bedarf vorbei aus- oder weiterbilden. Der
Arzt bekommt dadurch eine Lotsen- bzw. Scharnierfunk-
tion für die medizinische Seite des Case-Management-Pro-
zesses, der durch das betriebliche Eingliederungsmanage-
ment schrittweise Raum und Kraft gewinnt. 

3.6 Hinzuziehung der gemeinsamen 
Servicestellen und Integrationsämter

Sind im Einzelfall zur Sicherung des Beschäftigungsver-
hältnisses Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen
im Arbeitsleben angezeigt, besteht die Aufgabe des Ar-
beitgebers – mit Zustimmung des Betroffenen – darin, die
gemeinsame Servicestelle gemäß §§ 22 und 23 SGB IX
und bei schwerbehinderten Beschäftigten auch das Inte-
grationsamt einzuschalten. Diese werden verpflichtet, die
zügige Erbringung der erforderlichen Leistungen zu ge-
währleisten. 

Die Integrationsämter und die Rehabilitationsträger sind
Kooperationspartner mit arbeitsteiligen Aufgaben. Die Be-
ratung durch die Servicestelle und das Integrationsamt hat
dabei so zu erfolgen, dass sich der Rechtsanspruch behin-
derter Menschen auf Beratung und Unterstützung bei 
ihrer eigenen Rehabilitations- und Integrationsangelegen-
heit in einem möglichst raschen Beginn der Präventions-
maßnahmen niederschlägt. Die Dienstleistungsfunktion
der Servicestellen aus Sicht der Betroffenen besteht darin,
die Entscheidungen des jeweils zuständigen Leistungsträ-
gers so umfassend vorzubereiten, dass dieser zeitnah und
verbindlich entscheiden kann. 

3.7 Ziele und Maßnahmen des 
Eingliederungsmanagements

Als systematisch angelegte Koordination, Unterstützung
und Umsetzung von überwiegend betrieblichen Aufgaben
in der Rehabilitation, der Gesundheitssicherung und -för-
derung hat das betriebliche Reha- und Eingliederungsma-
nagement vor allem die dauerhafte Integration und die Si-
cherung der Beschäftigungsfähigkeit aller zeitweilig oder
dauerhaft gesundheitlich beeinträchtigten und behinder-
ten Beschäftigtengruppen im Blick. Die Aufgabenstruktur
des Eingliederungsmanagements umfasst Information und
Sensibilisierung, fallbezogene Beratung und Prozessbe-
gleitung, Vernetzung und Koordination von Leistungen
und Angeboten. Seine Aufgabenstellung bildet eine
Schnittstellenfunktion zwischen den betrieblichen Akteu-
ren und dem außerbetrieblichem Feld der Rehabilitation

und Gesundheitsprävention. Damit wird ein neues be-
triebliches Strukturmodell verfolgt, das betriebliche und
außerbetriebliche präventive Strukturen, Angebote und
Potenziale aufeinander abstimmt, nutzt und nachhaltig
stärkt. Dabei werden gleichrangig Strategien verfolgt, die
auf Gesundheits- und Beschäftigungserhalt von betroffe-
nen Arbeitnehmergruppen zielen: Konzepte der primären
und sekundären Prävention, der medizinischen Rehabili-
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tation und beruflichen Teilhabe, am Erwerbsverlauf ori-
entierte berufliche Qualifizierung, alterns- und behinde-
rungsgerechte Arbeitsgestaltung werden damit in höhe-
rem Maße vernetzt.

Das Recht auf Gesundheit und Beschäftigungssicherheit
für alle nicht behinderten und behinderten Beschäftigten
eines Unternehmens bedeutet dabei sichere Arbeitsplätze

einzurichten und die Arbeitsbedingungen erträglich, aus-
führbar und persönlichkeitsfördernd zu gestalten. Damit
werden Gesundheitsverschleiß, dauerhafte Gesundheits-
schäden und soziale Ausgrenzung vermieden. Betriebs-,
Dienst- bzw. Integrationsvereinbarungen sind die geeig-
neten Formen, um die gezielte Ermittlung der Gesund-
heitsgefahren und betriebliche Gesundheitsförderungs-
maßnahmen zu vereinbaren.
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Durchführung der Maßnahme

Übersicht: Betriebliches Eingliederungsmanagement: Struktur- und Ablaufmodell

Informationsmanagement über gesundheitliche Störungen der Arbeitsfähigkeit

• Beschäftigte mit Langzeiterkrankung 

• Beschäftigte mit wiederholter Arbeitsunfähigkeit

Betrieblicher Reha-Manager/Gesundheitsmanager: 

Fallführung, Prozessbegleitung, Dokumentation, Auswertung, Qualitätssicherung

Klärungspflicht und betriebliche Fallkonferenz

Einschaltung betriebliche Interessenvertretung (Betriebsrat/Schwerbehindertenvertretung)

Integrationsbedarfsplanung – Rehabilitationsbedarfsplanung – Präventionsbedarfsplanung

Hilfeplanung für individuelle Maßnahmengestaltung

Ziele des
Eingliederungs-
managements
• Arbeitsunfähigkeit 
überwinden
• Arbeitsunfähigkeit
vorbeugen
• Arbeitsplatz erhalten

Integrationsmaßnahmen: 
Arbeitsplatz erhalten

Einarbeitung
Versetzung
Innerbetriebliche Qualifizierung
Arbeitsgestaltung und Beglei-
tende Hilfe
Berufsbegleitende Beratung
Coaching 

Rehabilitations-
maßnahmen: 
Arbeitsunfähigkeit 
überwinden

Stationäre, teilstationäre, 
ambulante Maßnahmen der 
medizinischen und beruflichen
Rehabilitation
Stufenweise Wiedereingliede-
rung
Arbeitserprobung
Belastungserprobung

Präventions-
maßnahmen: 
Arbeitsunfähigkeit 
vorbeugen

Gefährdungsbeurteilung 
Arbeitsschutzmaßnahmen
Gesundheitsförderungs-
maßnahmen

Information, 
Beteiligung, 
Zustimmung 
der Betroffenen

Hinzuziehung
Werks-/Betriebsarzt 

Hinzuziehung 
Gemeinsame 
Servicestelle
Integrationsamt



3.8 Initiativrecht der Interessenvertretung 
und Förderung durch Bonus 

Mit der Novellierung des Abs. 2 des § 84 SGB IX durch
das Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen haben der Betriebs-
bzw. Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretun-
gen in Satz 6 ein Initiativrecht auf Klärung betrieblicher
Präventionsmaßnahmen und auf Regelung eines betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements erhalten. Satz 7 der
Vorschrift weist ihnen einen Überwachungsauftrag be-
züglich der pflichtgemäßen Erfüllung des gesamten Ver-
fahrens zu. Dies ist mit der Absicht geschehen, die Betei-
ligungsrechte der Schwerbehindertenvertretungen zu
stärken.

Das Gesetzgebungsprojekt zur Novellierung des Behin-
dertenrechts war in diesem Punkt von der durchaus realis-
tischen Annahme geprägt, dass die betriebliche Interes-
senvertretung der weit überwiegende Initiator zur Ein-
und Durchführung eines betrieblichen Eingliederungs-
managements sein wird und dass es in der betrieblichen
Praxis geraumer Zeit bedarf, bis die Vorschrift von allen
Arbeitgebern beachtet wird. Deshalb ist die Nutzung des
Initiativrechts  durch die betriebliche Interessenvertre-
tung von großer Bedeutung für das Zustandekommen ei-
nes betrieblichen Eingliederungsmanagements. Betriebs-
und Personalrat – sind schwerbehinderte Menschen be-
troffen, auch die Schwerbehindertenvertretung – können
die notwendige Klärung zur Beschäftigungssicherung ver-
langen, also bei vergeblichem Fordern die Verpflichtung
zur Klärung und Durchführung von Präventionsmaßnah-
men sowie ihre Unterrichtungs- und Beratungsrechte ge-
genüber dem Arbeitgeber auch einklagen. Den Erörte-
rungsanspruch können sie im Zuge einer einstweiligen
Verfügung sichern. Der Überwachungsauftrag wird ge-
rade auch hinsichtlich dieser Verpflichtung betont.

Nach Absatz 4 des geänderten Präventions-Paragrafen
können die Rehabilitationsträger und die Integrationsäm-
ter Arbeitgeber, die ein betriebliches Eingliederungsmana-
gement einführen, durch Prämien oder einen Bonus för-
dern. Ein betriebliches Eingliederungsmanagement ist ein
wichtiger Beitrag zur behinderungs- und gesundheits-
gerechten Beschäftigung und zur Wirksamkeit präventi-
ver Maßnahmen sowie ein qualifiziertes Instrument zur
Konkretisierung und Umsetzung von Beschäftigungs- und
Präventionspflichten des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber
kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben und bei der Durch-
führung des Eingliederungsmanagements nicht nur auf
Dienste und Leistungen des Integrationsamtes, der Inte-
grationsfachdienste und der Servicestelle zurückgreifen.
Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter sollen
durch Zahlung einer Prämie oder eines Bonus auch gezielt
Anreize zur Einführung eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements setzen. Zweck der Regelung ist auch,
vorbildliches Verhalten bei der Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen ins Arbeitsleben zu honorieren. Da-
mit ist auch geklärt, dass ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nicht nur im Zusammenhang mit einer
Integrationsvereinbarung möglich ist und unterstützt wer-
den kann.

3.9 Verstoß gegen die Vorschrift

Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen die Vorschrift begrün-
det keine Ordnungswidrigkeit  nach § 156 SGB IX. Ob-
gleich die Vorschrift nicht sanktionsbewehrt ist, wird sie
für den Arbeitgeber nicht gänzlich folgenlos bleiben. Indi-
vidualrechtlich kann eine ausgesprochene Kündigung, der
keine Prüfung und Erörterung von Beschäftigungssiche-
rungsmöglichkeiten vorausgegangen ist, sich als unge-
rechtfertigt erweisen, wenn der Beschäftigte darlegen
kann, dass es Möglichkeiten zur erfolgreichen Vermei-
dung des Arbeitsplatzverlustes gegeben hätte. Auch im
Vorprüfungsverfahren des Integrationsamtes kann die Un-
terlassung kündigungspräventiver Eingliederungsmaß-
nahmen Auswirkungen auf die Zumutbarkeit der Weiter-
beschäftigung des schwerbehinderten Beschäftigten ha-
ben. Wenn sich der Arbeitgeber zumutbaren Maßnahmen
gegenüber verweigert, ist ihm die Zustimmung zur Kün-
digung zu versagen.4

4. Fazit

Im ranking der Neuregelungen des SGB IX verdient der
Ausbau der betrieblichen Prävention mit dem Ziel der Be-
schäftigungssicherung besondere Beachtung. Da Präven-
tion auch bedeutet, die Entstehung oder Verschlimme-
rung von Behinderung zu verhindern, gehen die Pflich-
ten, die dem Arbeitgeber aus der Neufassung erwachsen,
über den Kreis der schwerbehinderten Menschen hinaus. 

Als systematisch angelegte Koordination, Unterstützung
und Umsetzung von überwiegend betrieblichen Aufgaben
in der Rehabilitation, der Gesundheitssicherung und -för-
derung hat das betriebliche Eingliederungsmanagement
vor allem die dauerhafte Integration und die Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit von gesundheitlich beein-
trächtigten Beschäftigten im Blick. Angesichts der ge-
sundheitlichen Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung in den Betrieben können sich Arbeitgeber und
Interessenvertretungen mit diesem Instrument bereits
frühzeitig auf die absehbaren Veränderungen in der Ar-
beitswelt vorbereiten.

Weitere Literatur:

• W. Feldes: Gemanagte Teilhabe – Das Rehabilitati-
onsmanagement im SGB IX zwischen Anspruch und
Wirklichkeit, in Soziale Sicherheit 12/2001, S. 408 ff. 

• W. Schimanski, W.: Prävention bei Gefährdung eines
Arbeitsplatzes – § 84 SGB IX, in Behindertenrecht
4/2002, S. 121 ff.

• C. Schoof: Betriebsratspraxis von A bis Z, Köln 1995

Soziale Sicherheit 8–9/2004

278 Behinder tenpolit ik

4 so ein Urteil des Verwaltungsgerichts Minden vom 10.10. 1990 (AZ: 3K
694/90)


